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Kindergeld retten – neue Urteile 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hat das Finanzgericht des Landes Brandenburg mit Urteil vom 9.03.2006 Az: 6 K 2092/01 entschieden, dass auch gezahlte Lohnsteuer die Höhe der Einkünfte des Kindes mindert. Da Revision eingelegt wurde, muss der Bundesfinanzhof entscheiden (Az: III R 32/06). Betroffene Eltern sollten Einspruch einlegen, rät der Verband.

Die Kindergeldproblematik beschäftigt die Gerichte seit vielen Jahren. Derzeit sind dazu beim Bundesfinanzhof mehr als 100 Verfahren anhängig. Grund dafür ist, dass Kindergeld für volljährige Kinder nur noch unter bestimmten Bedingungen gezahlt wird. Anspruch besteht beispielsweise bei über 18- jährigen Kindern, die sich in Ausbildung befinden und deren Einkünfte und Bezüge den Grenzbetrag von 7.680 Euro im Jahr nicht übersteigen. 

Viele Eltern konnten bereits von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Abzug der Sozialversicherungsbeiträge bei der Ermittlung der Höhe der Einkünfte und Bezüge des Kindes profitieren. Das brandenburgische Finanzgericht kommt mit seinem aktuellen Urteil den Eltern ein weiteres Stück entgegen. Danach soll auch die entrichtete Lohnsteuer abzugsfähig sein, da diese Beträge für den Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. Der Verband empfiehlt betroffenen Eltern, mit Hinweis auf das anhängige Verfahren Einspruch einzulegen und Ruhen bis zur Entscheidung zu beantragen.

Das Finanzgericht Niedersachsen geht mit seinem Urteil vom 23.02.2006, Az: 1 K 76/04 noch einen Schritt weiter und bezweifelt die Verfassungsmäßigkeit der „Alles-oder-nichts-Methode“ beim Kindergeld. Denn es gilt, überschreiten die Einkünfte und Bezüge des Kindes die magische Grenze von 7.680 Euro auch nur um einen Euro, gibt es überhaupt kein Kindergeld. Eine Übergangsregelung könnte – so das Finanzgericht - die Schärfe mildern.

Die Kindergeldproblematik bleibt interessant. Wer weitere Informationen und steuerliche Beratung zu diesem Thema wünscht, kann sich als Arbeitnehmer oder Arbeitsloser im Rahmen einer Mitgliedschaft an eine der zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine wenden. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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